
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/9/20 88/03/0018
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §94a Abs1;

StVO 1960 §94b;

Rechtssatz

Aus § 94 a Abs 1 und § 94 b StVO ergibt sich, dass die subsidiäre Zuständigkeit vom G der LReg zugewiesen wurde, die

BezVBeh daher nur dann Beh sein kann, wenn das G dies ausdrücklich bestimmt.
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